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Suggestion for amendment of Article : 16

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 16: [Strafverfahren] Artikel 16: [Strafverfahren]

Zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens

zwischen den zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten und zur Sicherstellung der Effi-

zienz der gemeinsamen Instrumente der polizei-

lichen und justiziellen Zusammenarbeit können

das Europäische Parlament und der Rat nach dem

Gesetzgebungsverfahren Gesetze und Rahmenge-

setze mit Mindestvorschriften erlassen betreffend

Das Europäische Parlament und der Rat können

nach dem Gesetzgebungsverfahren Gesetze und

Rahmengesetze mit Mindestvorschriften erlassen

betreffend

− die Zulässigkeit von Beweismitteln in der ge-

samten Union;

− die Zulässigkeit von Beweismitteln in der ge-

samten Union;

− die Definition der Rechte des Einzelnen im

Strafverfahren unter Wahrung der Grun-

drechte;

− die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren;

− die Rechte der Opfer von Straftaten; − die Rechte der Opfer von Straftaten;

− sonstige spezifische Aspekte des Strafverfa-

hrens, die zuvor vom Rat einstimmig nach

Zustimmung des Europäischen Parlaments er-

mittelt werden.

− sonstige einzelne Aspekte des Strafverfahrens,

die zuvor vom Rat einstimmig nach Zustim-

mung des Europäischen Parlaments ermittelt

werden.

Explanation (if any) :

Gesetzesbegründungen gehören nicht in den Verfassungstext.



Die Wahrung der Grundrechte ist gemäß Art. 5 Abs. 1 des Präsidiumsvorschlags in allen Politikbe-
reichen durch die Union in vollem Umfang zu garantieren. Die vom Präsidium vorgeschlagene
Abstufung kann allenfalls zu einer Auslegung verleiten, dass in allen anderen Bereichen die Wa-
hrung der Grundrechte weniger strikt zu gewährleisten sei.

Die Evolutivklausel sollte unbedingt auf Einzelaspekte begrenzt sein.


